
 

Verwaltungsgericht Düsseldorf
Postfach 200860
40105 Düsseldorf

 

per beA

In der Verwaltungsrechtssache

Büsch GmbH
gegen

Stadt Mönchengladbach,

Az.: 29 L 629/19,

wird beantragt,

gemäß 8 173 VwGOi. V. m. $ 251 ZPO das Ruhen des Verfahrens anzuordnen.

Aufgrund der Corona-Krise liegt derzeit eine absolute Ausnahmesituation vor. Die betroffenen

Unternehmen und Unternehmer, so auch die Antragstellerin, arbeiten mit allen Mitarbeitern unter

größten Anstrengungen seit mehreren Wochenanihrer Belastungsgrenze und setzenalle Zeit,

Kraft und Energie dafür ein, die Grundversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und ande-

ren wichtigen Gebrauchsgegenständen sicherzustellen. Gelegenheit, sich mit den hier in Rede

stehenden Beanstandungen zu beschäftigen und diesbezüglich Rücksprache mit den Verfah-

rensbevollmächtigten zu halten, besteht objektiv derzeit und in absehbarer Zukunft nicht. In je-

dem Fall sind die derzeit von der Antragstellerin zu bewältigenden Aufgaben offensichtlich vor-

rangig zu bewerten gegenüber etwaigen Auskunftsansprüchen auf Verbraucherseite.


